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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 3. Dezember 2003 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 37 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über eine 
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Fischereiüberwachungsprogrammen der 
Mitgliedstaaten (KOM(2003) 706 – 2003/0281(CNS)).

In der Sitzung vom 3. Dezember 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für Fischerei als federführenden 
Ausschuss und den Haushaltsausschuss als mitberatenden Ausschuss überwiesen hat 
(C5-0602/2003).

Der Ausschuss für Fischerei benannte in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2003 Elspeth 
Attwooll als Berichterstatterin.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 19. Januar, 16. Februar und 16. März 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 14 Stimmen bei 1 Gegenstimme ohne Enthaltungen an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Struan Stevenson, Vorsitzender; Rosa Miguélez 
Ramos, stellvertretende Vorsitzende; Elspeth Attwooll, Berichterstatterin; Niels Busk, Nigel 
Paul Farage, Giovanni Claudio Fava (in Vertretung von  Bernard Poignant), Ilda Figueiredo 
(in Vertretung von  Salvador Jové Peres), Ian Stewart Hudghton, Heinz Kindermann, Carlos 
Lage, Giorgio Lisi, Patricia McKenna, Neil Parish (in Vertretung von  Hugues Martin), 
Manuel Pérez Álvarez, Joaquim Piscarreta, Catherine Stihler und Daniel Varela Suanzes-
Carpegna.

Die Stellungnahme des Haushaltsausschusses ist diesem Bericht beigefügt

Der Bericht wurde am 17. März 2004 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über eine finanzielle Beteiligung der 
Gemeinschaft an den Fischereiüberwachungsprogrammen der Mitgliedstaaten
(KOM(2003) 706 – C5-0602/2003 – 2003/0281(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2003) 706)1,

 gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C5-0602/2003),

 gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Fischerei sowie der Stellungnahme des 
Haushaltsausschusses (A5-0166/2004),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 9 a (neu)

(9a) Es ist davon auszugehen, dass noch 
weitaus mehr zur Verbesserung der an 
Land erfolgenden Überwachung der 
Anlandungen getan werden könnte, um 
das offensichtlich gravierende Problem 
der illegalen Anlandungen anzugehen.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

Der Vorschlag scheint sich auf die Überwachung an Bord der Schiffe zu konzentrieren. Es ist 
wichtig, dafür zu sorgen, dass auch Mittel für die Verbesserung der Überwachung an Land 
bereitgestellt werden können.

Änderungsantrag 2
Erwägung 12

(12) In dieser Entscheidung wird für die 
gesamte Laufzeit, für die eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden soll, ein 
finanzieller Bezugsrahmen im Sinne von 
Nummer 34 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die Verbesserung 
des Haushaltsverfahrens  eingeführt, ohne 
dass hierdurch die im Vertrag festgelegten 
Befugnisse der Haushaltsbehörde berührt 
werden.

(12) In dieser Entscheidung wird für die 
gesamte Laufzeit, für die eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden soll, ein 
indikativer finanzieller Bezugsrahmen im 
Sinne von Nummer 34 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. 
Mai 1999 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens  
eingeführt, ohne dass hierdurch die im 
Vertrag festgelegten Befugnisse der 
Haushaltsbehörde berührt werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 12 a (neu)

(12a) Eine Beurteilung der Wirksamkeit 
der Programme hat sich in der 
Vergangenheit auf Grund von Mängeln 
bei der Festlegung der Ziele und 
Indikatoren, die für die Überwachung der 
Wirkung der Kontroll- und 
Inspektionsvorhaben relevant sind, als 
schwierig erwiesen.

Begründung

Unabhängige Berater haben bei der Beurteilung des vorhergehenden Programms festgestellt, 
dass ihre Analyse in erheblichem Maße dadurch behindert wurde, dass keine angemessenen 
Indikatoren festgelegt wurden, die eine effektive Beurteilung der Programme ermöglichen. 
Dieses Problem sollte in dem vorliegenden Vorschlag angegangen werden.

Änderungsantrag 4
Artikel 3 Absatz 1

1. Mitgliedstaaten, die eine finanzielle 
Beteiligung in Anspruch nehmen wollen, 
legen der Kommission jedes Jahr zum 31. 

1. Mitgliedstaaten, die eine finanzielle 
Beteiligung in Anspruch nehmen wollen, 
legen der Kommission zum 1. Juni für das 



RR\529283DE.rtf 7/21 PE 337.263

DE

Januar ein jährliches 
Fischereiüberwachungsprogramm mit 
folgenden Angaben vor:

Jahr 2004 und zum 31. Januar für das 
Jahr 2005 ein jährliches 
Fischereiüberwachungsprogramm mit 
folgenden Angaben vor:

Begründung

Steht im Einklang mit dem Zeitplan für den Erlass der Entscheidung.

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h (neu)

(h) Liste der Indikatoren, die zur 
Beurteilung der Wirksamkeit des 
Programms heranzuziehen sind.

Begründung

In Anbetracht der Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, da keine 
angemessenen Indikatoren herangezogen wurden, ist es wichtig, von den Mitgliedstaaten zu 
verlangen, bei der Vorlage ihrer jährlichen Programme auch eine Liste der Indikatoren 
anzugeben.

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Absatz 2

2. Für das Jahr 2004 übermitteln die 
neuen Mitgliedstaaten ihre jährlichen 
Fischereiüberwachungsprogramme zum 
1. Juni 2004.

entfällt

Begründung

Steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 1 bezüglich der für die 
Entscheidung vorgesehenen Fristen.

Änderungsantrag 7
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g

(g) Initiativen einschließlich Seminare und 
Multimedia-Instrumente zur 
Sensibilisierung von Fischern ebenso wie 
Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern 
sowie der breiten Öffentlichkeit für die 
unbedingte Notwendigkeit, 
unverantwortlichen und illegalen Fischfang 

(g) Initiativen einschließlich Seminare, 
Multimedia-Instrumente und 
Informationsaustausch zur 
Sensibilisierung von Fischern ebenso wie 
Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern 
sowie der breiten Öffentlichkeit für die 
unbedingte Notwendigkeit, 
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zu bekämpfen und die GFP-Vorschriften 
durchzusetzen;

unverantwortlichen und illegalen Fischfang 
zu bekämpfen und die GFP-Vorschriften 
durchzusetzen, und dafür, wie wichtig es 
ist, bei Verstößen wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 
Strafen zu verhängen;

Begründung

Ein ganz entscheidendes Element zur Verbesserung der Durchsetzung der GFP-Vorschriften 
ist die Verhängung angemessener Strafen bei Verstößen. Ein grenzüberschreitender 
Informationsaustausch zwischen Staatsanwälten und Richtern kann durchaus ein sehr 
sinnvoller Weg sein, damit in der gesamten Union wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Strafen verhängt werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h

(h) Erwerb und Modernisierung von 
Kontrollschiffen und -flugzeugen durch die 
zuständigen Behörden der neuen 
Mitgliedstaaten.

(h) Erwerb und Modernisierung von 
Kontrollschiffen und -flugzeugen durch die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.

Begründung

Die jüngsten Änderungen an der Basisverordnung für die Kontrollregelung (Verordnung 
(EWG) Nr. 2847/93) umfassen neue Verpflichtungen für die derzeitigen Mitgliedstaaten, die 
zuvor in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fielen, weshalb auch die derzeitigen 
Mitgliedstaaten in den Genuss dieser förderfähigen Maßnahmen kommen müssen.

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i (neu)

(i) Kosten für die Einführung innovativer 
neuer Methoden zur Überwachung an 
Land.

Begründung

Der Vorschlag scheint sich auf die Überwachung an Bord der Schiffe zu konzentrieren. Es ist 
wichtig, dafür zu sorgen, dass auch Mittel für die Verbesserung der Überwachung an Land 
bereitgestellt werden können.



RR\529283DE.rtf 9/21 PE 337.263

DE

Änderungsantrag 10
Artikel 5 Absatz 1

1. Der finanzielle Bezugsrahmen für die 
Durchführung der Maßnahmen, für die 
eine finanzielle Unterstützung gewährt 
wird, beläuft sich für den Zeitraum 2004 
bis 2005 auf 70 Mio. Euro. Die jährlichen 
Mittel werden von der Haushaltsbehörde 
innerhalb der Grenzen der Finanziellen 
Vorausschau bewilligt.

1. Der indikative finanzielle Bezugsrahmen 
für die Durchführung der Maßnahmen, für 
die eine finanzielle Unterstützung gewährt 
wird, beläuft sich für den Zeitraum 2004 
bis 2005 auf 70 Mio. Euro. Die jährlichen 
Mittel werden von der Haushaltsbehörde 
innerhalb der Obergrenze von Rubrik 3 
der Finanziellen Vorausschau in der für 
das Jahr 2005 angepassten Form 
bewilligt.

Änderungsantrag 11
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b

b) kann die Kommission für die in Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben c) und g) genannten 
Maßnahmen einen höheren 
Beteiligungssatz als 50 % der 
erstattungsfähigen Ausgaben beschließen;

b) kann die Kommission für die in Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben c) und g) genannten 
Maßnahmen einen Beteiligungssatz von bis 
zu 100 % der erstattungsfähigen Ausgaben 
beschließen;

Begründung

In Teil 5 des Finanzbogens, der dem Vorschlag beigefügt ist, erklärt die Kommission: „Die 
Kosten für Pilotvorhaben und Sensibilisierungskampagnen für die notwendige Einhaltung von 
Bestandsvorschriften können bis zu 100% erstattet werden, da durchgreifende Initiativen 
erforderlich sind, um die Ziele so rasch wie möglich zu verwirklichen“. Dies sollte im Text 
des Vorschlags klarer zum Ausdruck gebracht werden.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c

c) darf der Beteiligungssatz für die in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h) genannten 
Maßnahmen 35 % der erstattungsfähigen 
Ausgaben nicht übersteigen.

c) darf der Beteiligungssatz für die in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h) genannten 
Maßnahmen 50 % der erstattungsfähigen 
Ausgaben nicht übersteigen.

Begründung

Eine Anhebung der Beteiligung der Gemeinschaft an der schweren Ausrüstung für die 
Fischereiüberwachung wird den neuen Mitgliedstaaten eine große Hilfe bei der Stärkung 
ihrer Kontrollkapazitäten auf See sein. Für Polen beispielsweise ging aus dem letzten 
Umfassenden Monitoring-Bericht hervor, dass hier Probleme bestehen, die gelöst werden 
müssen. Folglich sollte die Kommission die neuen Mitgliedstaaten stärker in ihren 
Bemühungen um eine gemeinschaftsweite Harmonisierung der Fischereiüberwachung 
unterstützen, was wiederum notwendig ist, um die geplante Gemeinsame Kontrolleinrichtung 
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voll einsatzbereit zu machen. Die relativ schwachen Kontrollkapazitäten der neuen 
Mitgliedstaaten können nicht nur ihren Verwaltungen angelastet werden. In rein 
wirtschaftlicher Sicht sind die Ausgaben für diese teure Ausrüstung in Ländern, in denen der 
Beitrag der Fischerei zum BIP vernachlässigbar ist, nicht gerechtfertigt. Ferner haben die 
derzeitigen Mitgliedstaaten seit 1990 in großem Ausmaß auf Mittel aus früheren Programmen 
zurückgegriffen. Die neuen Mitgliedstaaten können hingegen in den Jahren 2004 und 2005 
gemeinschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen. Sie werden jedoch nur dann erhebliche 
Fortschritte machen und gegenüber dem Gemeinschaftsdurchschnitt aufholen können, wenn 
die Obergrenze der gemeinschaftlichen Beteiligung angehoben wird.

Änderungsantrag 13
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c

c) Vorhaben mit Kosten von über 50 000 
Euro betreffen, die in Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben d) und g) genannten 
Maßnahmen ausgenommen;

c) Vorhaben oder eine im Rahmen einer 
bestimmten Maßnahme gemäß Artikel 4 
durchgeführte Reihe von Vorhaben mit 
Kosten von über 50 000 Euro betreffen, die 
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d) und g) 
genannten Maßnahmen ausgenommen;

Begründung

Dadurch soll klargestellt werden, dass einzelne Vorhaben mit Kosten von weniger als 50.000 
Euro möglich sind, solange sie der Kommission gemeinsam mit anderen Vorhaben im 
Rahmen einer bestimmten Maßnahme, wie sie in Artikel 4 vorgesehen ist, als Paket vorgelegt 
werden.

Änderungsantrag 14
Artikel 16 Buchstabe a Punkt iii

(iii) Auswirkungen auf die 
Fischereiüberwachungsprogramme unter 
Zugrundelegen angemessener Indikatoren,

(iii) Auswirkungen auf die 
Fischereiüberwachungsprogramme unter 
Zugrundelegen angemessener Indikatoren, 
wie sie im jährlichen Programm 
aufgeführt sind,

Begründung

Steht im Einklang mit dem vorgeschlagenen neuen Buchstaben h) von Artikel 3 Absatz 1. In 
Anbetracht der Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, da keine angemessenen 
Indikatoren herangezogen wurden, ist es wichtig, von den Mitgliedstaaten zu verlangen, bei 
der Vorlage ihrer jährlichen Programme auch eine Liste der Indikatoren anzugeben.
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Änderungsantrag 15
Artikel 16 Buchstabe b Punkt iii

(iii) Auswirkungen auf die 
Fischereiüberwachungsprogramme unter 
Zugrundelegen angemessener Indikatoren,

(iii) Auswirkungen auf die 
Fischereiüberwachungsprogramme unter 
Zugrundelegen angemessener Indikatoren, 
wie sie im jährlichen Programm 
aufgeführt sind,

Begründung

Steht im Einklang mit dem vorgeschlagenen neuen Buchstaben h) von Artikel 3 Absatz 1. In 
Anbetracht der Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, da keine angemessenen 
Indikatoren herangezogen wurden, ist es wichtig, von den Mitgliedstaaten zu verlangen, bei 
der Vorlage ihrer jährlichen Programme auch eine Liste der Indikatoren anzugeben.

Änderungsantrag 16
Artikel 17

Auf der Grundlage der nach Artikel 16 
übermittelten Angaben der Mitgliedstaaten 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens am 30. Juni 2007 Bericht über 
die Anwendung der vorliegenden 
Entscheidung und der Entscheidung 
2001/431/EG.

Auf der Grundlage der nach Artikel 16 
Buchstabe b) übermittelten Angaben der 
Mitgliedstaaten erstattet die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens am 30. Juni 2007 Bericht über 
die Anwendung der vorliegenden 
Entscheidung und der Entscheidung 
2001/431/EG. Auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 16 
Buchstabe a) übermittelten Angaben stellt 
die Kommission auf Verlangen des 
Europäischen Parlaments, eines 
Mitgliedstaates oder des Rates Angaben 
über die bisherige Anwendung der 
vorliegenden Entscheidung zur 
Verfügung.

Begründung

Wenn die Mitgliedstaaten nach Artikel 16 Buchstabe a) der Kommission bestimmte Angaben 
übermitteln müssen, sollten diese Angaben auf Wunsch auch den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 17
Anhang I, Teil A Punkt (4) (neu)

(4) Die Liste von Indikatoren, die zur 
Bewertung der Wirksamkeit des 
Gesamtprogramms herangezogen werden, 
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sollte unter anderem Folgendes 
umfassen:
(a) die Anzahl der ermittelten Verstöße;
(b) den Anteil der abgeschlossenen 
Verfahren bei Verstößen im Vergleich zu 
den eingeleiteten Verfahren;
(c) die Anzahl von Kontrollen sowohl auf 
See als auch in den Häfen sowie die 
Anzahl von gesichteten Schiffen bei der 
Überwachung aus der Luft im Vergleich 
zu den für diese Tätigkeiten verfügbaren 
Ressourcen;
(d) spezifische Indikatoren für jedes 
Vorhaben.

Begründung

Steht im Einklang mit dem vorgeschlagenen neuen Buchstaben h) von Artikel 3 Absatz 1. 
Nachdem es die Mitgliedstaaten allgemein versäumt haben, angemessene Indikatoren für die 
vorangegangenen Programme festzulegen, ist es sinnvoll, das Heranziehen besonderer 
Indikatoren für die Bewertung des Gesamtprogramms in starkem Maße zu fördern und die 
Mitgliedstaaten gleichzeitig zu ermutigen, weitere Indikatoren, die für jedes Programm 
spezifisch sind, anzugeben.

Änderungsantrag 18
Anhang II Buchstabe g

g) Seminare und Multimedia-Instrumente g) Seminare, Multimedia-Instrumente und 
Informationsaustausch

Begründung

Dieser Änderungsantrag schafft Kohärenz mit dem Vorschlag der Berichterstatterin, den 
Informationsaustausch in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g aufzunehmen. Ein 
grenzüberschreitender Informationsaustausch zwischen Staatsanwälten und Richtern kann 
durchaus ein sehr sinnvoller Weg sein, damit in der gesamten Union wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Strafen verhängt werden.

Änderungsantrag 19
Anhang II Buchstabe i (neu)

i) Kosten für die Einführung innovativer 
neuer Methoden zur Überwachung an 
Land
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Begründung

Dieser Änderungsantrag schafft Kohärenz mit dem Vorschlag der Berichterstatterin, einen 
neuen Buchstaben i in Artikel 4 Absatz 1 aufzunehmen, mit dem eine neue Maßnahme 
eingeführt wird, für die eine finanzielle Beteiligung beantragt werden kann: die Kosten für die 
Einführung innovativer neuer Methoden zur Überwachung an Land. Der Vorschlag scheint 
sich auf die Überwachung an Bord der Schiffe zu konzentrieren. Es ist wichtig, dafür zu 
sorgen, dass auch Mittel für die Verbesserung der Überwachung an Land bereitgestellt 
werden können.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Dieser Vorschlag ermöglicht es den Mitgliedstaaten, einen finanziellen Beitrag der 
Gemeinschaft zur Finanzierung bestimmter Vorhaben zu beantragen, die auf die 
Verbesserung der Überwachung der Fischereitätigkeiten gerichtet sind. Der Vorschlag der 
Kommission ist zu begrüßen. Es steht fest, dass die Überwachung der Fischereitätigkeiten 
ebenso wie die wirksame Ahndung der ermittelten Verstöße ein wesentlicher Aspekt der 
Gemeinsamen Fischereipolitik ist. Die Kommission kann effektiv nachweisen, dass der 
finanzielle Beitrag der Gemeinschaft in der Vergangenheit zu einer Verbesserung des 
Überwachungsniveaus geführt hat. Es ist ferner erfreulich, dass die Kommission eine Reihe 
von Änderungen vorgeschlagen hat, durch die der vorhergehende Rahmen für diese 
Finanzierung sowohl vereinfacht als auch gestrafft wird. Dennoch kann der Vorschlag durch 
eine Reihe von Änderungsanträgen noch verbessert werden.

Erläuterung der Änderungsanträge

Es könnte sich herausstellen, dass der Vorschlag nicht genügend Flexibilität bietet, um eine 
angemessene Finanzierung von Vorhaben, die zur Verbesserung der Überwachung an Land 
bestimmt sind, zu ermöglichen. Zwei der vorgelegten Änderungsanträge sollen diesen 
potenziellen Mangel des Vorschlags beheben, indem ausdrücklich Mittel bereitgestellt 
werden, durch die die Finanzierung der Kosten für die Einführung neuer Methoden zur 
Überwachung an Land unterstützt werden soll.

Was die anderen Maßnahmen, für die Mittel bereitgestellt werden, betrifft, so ist es zu 
begrüßen, dass die Kommission vorschlägt, Mittel für Initiativen, einschließlich Seminare und 
Multimedia-Instrumente, bereitzustellen, die der Sensibilisierung der Beteiligten des Sektors, 
der breiten Öffentlichkeit, der Staatsanwälte und Richter für die Notwendigkeit, 
unverantwortlichen und illegalen Fischfang zu bekämpfen, dienen sollen. Die 
unterschiedlichen Strafen, die in der EU bei gleichen Verstöße verhängt werden, geben jedoch 
Anlass zur Besorgnis. Eine Möglichkeit, dies zu beheben, wäre, den Austausch bewährter 
Praktiken zwischen Staatsanwälten und Richtern in der EU zu erleichtern.

Es wurde bereits eine erste Bewertung des vorangegangenen Programms (2001-2003) 
vorgenommen, wenngleich zahlreiche Informationen noch nicht vorliegen. Das größte 
Problem liegt nach Auffassung des Beratungsunternehmens, das die Bewertung 
vorgenommen hat, darin, dass die Mitgliedstaaten keine angemessenen Indikatoren festgelegt 
haben, die eine effektive Bewertung der Wirksamkeit der Programme ermöglicht hätten. 
Einige der vorgelegten Änderungsanträge zielen daher darauf ab, dieses Problem anzugehen. 
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, bei der Vorlage ihrer jährlichen Programme auch 
eine Reihe von Indikatoren anzugeben, und im Anhang wird zusätzlich eine 
nichterschöpfende Liste dieser Indikatoren vorgesehen.

Was die Bestimmungen des Vorschlags über die Berichterstattung betrifft, so wurde, obwohl 
zu begrüßen ist, dass von der Kommission 2007 ein abschließender Bericht über die 
Programme veröffentlicht werden soll, ein Änderungsantrag vorgelegt, um zu gewährleisten, 
dass das Europäische Parlament, der Rat und die Mitgliedstaaten auf Verlangen Zugang zu 
den Zwischenberichten erhalten, die von den einzelnen Mitgliedstaaten jährlich vorgelegt 
werden.
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Einige Änderungsanträge zielen darauf ab, verschiedene Punkte des Vorschlags zu 
präzisieren. Generell soll der Höchstsatz der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft bei 
einem Projekt 50% betragen. Bei Pilotvorhaben für neue Technologien und für 
Sensibilisierungsmaßnahmen kann dieser Satz jedoch höher sein. Die Kommission erklärt im 
legislativen Finanzbogen, dass dieser Satz effektiv bis zu 100% betragen kann, weshalb ein 
Änderungsantrag vorgelegt wird, um diesen Sachverhalt klar zum Ausdruck zu bringen. 

Die Kommission hat ferner eine Kostenuntergrenze festgelegt, sodass für Vorhaben mit 
Kosten von weniger als 50.000 EUR keine Mittel bereitgestellt werden können; der 
Hauptgrund dafür sind die Kosten, die für die Verwaltung zahlreicher kleiner Vorhaben, die 
getrennt vorgelegt werden, anfallen. Es wird daher vorgeschlagen, dass dieser Betrag auch für 
eine Reihe von Vorhaben im Rahmen einer bestimmten Maßnahme gelten soll, sofern sie der 
Kommission gemeinsam als Paket vorgelegt werden.

Es wird ein technischer Änderungsantrag zu den im Vorschlag vorgesehenen Fristen 
dahingehend vorgelegt, dass die jährlichen Fischereiprogramme zum 1. Juni 2004 anstatt zum 
31. Januar 2004 und für das darauffolgende Jahr zum 31. Januar 2005 vorgelegt werden 
sollen.

Zu der Frage einer etwaigen Erhöhung des Betrags der verfügbaren Gemeinschaftsmittel 
wurde kein Änderungsantrag vorgelegt. Möglicherweise wird jedoch die Haushaltsbehörde 
bei der Annahme des Haushaltsplans 2005 beschließen, die Haushaltslinie zu überprüfen. 
Einerseits ist die Tatsache bemerkenswert, dass die Kommission den gleichen jährlichen 
Betrag wie in den vorangegangenen Jahren vorschlägt, und zwar trotz der möglichen 
finanziellen Zwänge infolge des Beitritts und trotz der fortbestehenden Mängel bei der 
Überwachung in den derzeitigen Mitgliedstaaten. Andererseits ist dabei jedoch zu 
berücksichtigen, dass in der Vergangenheit ein hoher Anteil der Mittel zur Finanzierung des 
Erwerbs und der Modernisierung von Schiffen und Flugzeugen verwendet wurde. Die 
Gesamtkosten für diese Vorhaben dürften jedoch zurückgehen, da es den derzeitigen 
Mitgliedstaaten nicht möglich sein wird, solche Mittel zu beantragen, und seitens der neuen 
Mitgliedstaaten keine Mittelanforderungen in großem Umfang zu erwarten sind.

Schlussfolgerung

Wenngleich die Bereitstellung von Mitteln für eine verbesserte Kontrolle ein wesentlicher 
Bestandteil der Gemeinsamen Fischereipolitik in ihrer gegenwärtigen Form ist, stellt sie nur 
einen Aspekt einer nachhaltigen Fischereipolitik dar. Wichtig ist es auch, die Frage 
anzugehen, weshalb der Fischereisektor gegen die Vorschriften verstößt, so dass ein 
Kontrollmechanismus erforderlich ist. Die Gemeinsame Fischereipolitik muss darauf gerichtet 
sein, eine aktivere Mitwirkung der Fischer am Fischereimanagement zu erreichen. Ohne die 
Unterstützung der Fischer wird auch durch die Bereitstellung enormer Mittelbeträge zur 
Verbesserung der Fischereiüberwachung keine Beendigung der schwerwiegenden Verstöße 
gegen die GFP-Vorschriften erreicht werden.

Die vorgeschlagene Entscheidung stellt natürlich nur eine zweijährige Übergangsmaßnahme 
bis zu einem Beschluss über die Einrichtung einer Art gemeinsamen Fischereiaufsicht dar. 
Die Legitimität einer solchen Maßnahme wird von ihrer Unterstützung durch die Flotten aller 
Mitgliedstaaten und einer angemessenen Finanzausstattung abhängen.
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Der Vorschlag der Kommission ist ausgewogen und sollte vom Parlament mit einigen 
Änderungsanträgen befürwortet werden. Es ist von größter Wichtigkeit, zu gewährleisten, 
dass die von der Gemeinschaft bereitgestellten Mittel gerechtfertigt sind und nachweislich zu 
einer besseren Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik beitragen.



RR\529283DE.rtf 17/21 PE 337.263

DE

19. Februar 2004

STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Fischerei

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über eine finanzielle Beteiligung der 
Gemeinschaft an den Fischereiüberwachungsprogrammen der Mitgliedstaaten
(KOM(2003) 706 – C5-0602/2003 – 2003/0281(CNS))

Verfasserin der Stellungnahme: Bárbara Dührkop Dührkop

 VERFAHREN 

In seiner Sitzung vom 16. Dezember 2003 benannte der Haushaltsausschuss Bárbara Dührkop 
Dührkop als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seiner Sitzung vom 18. Februar 
2004.

In dieser Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig bei 1 Enthaltung 
an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Terence Wynn, Vorsitzender und Verfasser der 
Stellungnahme für Bárbara Dührkop Dührkop; Reimer Böge, stellvertretender Vorsitzender; 
Anne Elisabet Jensen, stellvertretende Vorsitzende; Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, 
Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, María Esther Herranz García, Jan Mulder, 
Juan Andrés Naranjo Escobar und Ralf Walter.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund/Allgemeine Anmerkungen
1. Mit dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates soll die Beihilferegelung zur 

finanziellen Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Einrichtung von Kontrollstrukturen 
auf die Jahre 2004 und 2005 ausgeweitet werden. Die Regelung wurde bereits im Jahre 
1990 eingeführt und mehrere Male – zuletzt im Jahre 20011 – verlängert/geändert und lief 
am 31. Dezember 2003 aus. 

2. Obwohl die Kontrolle, Inspektion und Überwachung der Fischereitätigkeiten in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, ist seit jeher davon ausgegangen worden, dass es 
im Interesse der Gemeinschaft liegt, den Mitgliedstaaten aus dem Haushalt der 
Gemeinschaft finanzielle Unterstützung für die Schaffung der zur Einhaltung der 
Gemeinschaftsvorschriften erforderlichen Strukturen zu leisten.

3. Mit dem vorliegenden Vorschlag werden die gleichen Zielvorgaben angestrebt, wobei 
jedoch die Erfahrungen der Vergangenheit und neue Erfordernisse auf Grund der Reform 
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), die am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist, 
berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt wird auf Folgendes gelegt:

 moderne Technologien (Fernüberwachung und Fernerkundung von Schiffen);

 zügige Modernisierung der Überwachungsstrukturen, insbesondere der Strukturen der 
neuen Mitgliedstaaten;

 Anpassung der bestehenden Ressourcen mit Blick auf die Einrichtung einer 
gemeinsamen Fischereiaufsicht durch Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
im Jahre 2006;

 Sensibilisierung für die effektive Verfolgung von Zuwiderhandlungen.

4. Zuschussfähig wären nach dem Vorschlag folgende Maßnahmen:

 der Erwerb von IT-Ausrüstungen und die telematische Vernetzung;

 der Erwerb von Transpondern zur Satellitenüberwachung von Fischereifahrzeugen 
und von Geräten zur elektronischen Datenübertragung;

 Pilotprojekte für den Einsatz neuer Technologien zur Überwachung der 
Fischereitätigkeiten;

 Schulung und Austausch von Kontrollbeamten;

 Pilotprojekte für Inspektions- und Beobachtungsprogramme;

 Kosten-Nutzen-Analyse der Ausgaben im Bereich der Fischereiüberwachung;

 Sensibilisierungskampagnen zur Stärkung des Bewusstseins, wie wichtig die 
Einhaltung der Kontrollvorschriften in der Fischerei ist;

 Erwerb und Modernisierung von Schnellbooten und Flugzeugen für die Überwachung 
auf See

Finanzielle/haushaltsspezifische Aspekte

1 Entscheidung 2001/431/EG des Rates, Abl. L 154 vom 9.6.2001, S. 22
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5. Der Gesamtbetrag der Mittelzuweisung beläuft sich auf 70 Mio. € für den Zeitraum 2004-
2005. Tabelle 1 enthält den Fälligkeitsplan mit einer Aufschlüsselung der einzelnen 
Maßnahmen.

Tabelle 1 – Fälligkeitsplan und Aufschlüsselung der Mittel in Tausend Euro

2004 2005 2006 2007 2008 Insges
amt

Verpflichtungen
IT-Ausrüstungen und telematische 
Netzwerke

7.000 7.000 14.000

Fernüberwachung 12.000 8.000 20.000
Pilotvorhaben zu neuen Technologien 1.500 1.500 3.000
Schulungs- und Austauschprogramme für 
Kontrollbeamte

3.000 4.000 7.000

Pilotinspektions- und 
Beobachterprogramme

2.000 3.000 5.000

Bewertung öffentlicher Ausgaben im 
Kontrollbereich

1.000 1.000 2.000

Seminare und Multimedia 1.500 1.500 3.000
Erwerb und Modernisierung von 
Kontrollmitteln

7.000 9.000 16.000

Gesamtbetrag der Verpflichtungen 35.000 35.000 70.000
Zahlungen 5.000 20.000 15.000 15.000 15.000 70.000

6. Da die Aktion insgesamt als technische Unterstützung angesehen werden kann, ist keine 
technische Hilfe vorgesehen. Die finanziellen Auswirkungen der Humanressourcen (3 ½ 
Vollstellen) und der übrigen Verwaltungsausgaben werden mit 976.000 € für die Dauer 
der Aktion (2 Jahre) veranschlagt.

Schlussfolgerungen
1. Der Haushaltsausschuss unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen Durchsetzung 

der GFP-Vorschriften mit Blick auf die Erhaltung der Fischbestände der Gemeinschaft 
und ist der Auffassung, dass das einschlägige Engagement und der politische Wille der 
Mitgliedstaaten weiterhin der Schlüssel für die effektive Bekämpfung des illegalen 
Fischfangs sein werden.

2. Vor diesem Hintergrund stellt der Haushaltsausschuss fest, dass dieses Engagement einer 
jüngsten Mitteilung der Kommission1 zufolge weiterhin ein unterschiedliches Maß der 
Intensität unter den Mitgliedstaaten aufweist, insbesondere hinsichtlich der Sanktionen 
und Bußen. Der Ausschuss stellt beispielsweise fest, dass die durchschnittliche Buße für 
einen schwerwiegenden Verstoß gegen GFP-Vorschriften wie die Fälschung von in den 
Kontrolldokumenten vorgeschriebenen Daten 61 € in Italien und 9.148 € im VK betrug. 
Insgesamt – unter Berücksichtigung sämtlicher Verstöße – belief sich der 
Durchschnittsbetrag der verhängten Bußen auf 420 € in Finnland im Vergleich zu 
11.978 € in Irland. Außerdem verhängen einige Mitgliedstaaten bestimmte Formen von 

1 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Meldungen der Mitgliedstaaten 
über im Jahr 2002 aufgedeckt Fälle von Verhaltensweisen, die einen schweren Verstoß gegen die Gemeinsame 
Fischereipolitik darstellen, KOM(2003) 782 endg.
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Sanktionen wie die Beschlagnahme von Fängen oder Fanggerät oder den Entzug der 
Fischereilizenz entweder überhaupt nicht oder beziehen den wirtschaftlichen Nutzen aus 
dem Verstoß nicht in die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der Bußen ein.

3. Vor diesem Hintergrund vertritt der Haushaltsausschuss die Auffassung, dass es 
illusorisch ist, effektive Kontrollmaßnahmen ohne angemessene Sanktionen 
durchzuführen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, eine verantwortungsbewusste Politik 
der Verhängung von Strafen zu praktizieren, die wirklich eine Abschreckung für die 
illegale Fischerei darstellt. Der Ausschuss stellt fest, dass die Kontrollprogramme der 
Mitgliedstaaten in den letzten 13 Jahren bezuschusst worden sind und dass zwar 
zugegebenermaßen einige Fortschritte erzielt worden sind, es jedoch jetzt den 
Mitgliedstaaten obliegt, dafür Sorge zu tragen, dass mit Hilfe ihrer Kontrollstrukturen eine 
effektive Inkraftsetzung der GFP-Vorschriften möglich ist. Zusätzlich dazu vertritt der 
Ausschuss die Auffassung, dass die Haushaltsbehörde angesichts des engen 
haushaltspolitischen Spielraums im Anschluss an die technische Anpassung der 
Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2005-2006 kritisch bewerten muss, ob diese 
Mittel wirklich erforderlich sind.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den Ausschuss für Fischerei als federführenden Ausschuss, 
die folgenden Änderungsanträge in seinen Bericht einzubeziehen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 12

(12) In dieser Entscheidung wird für die 
gesamte Laufzeit, für die eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden soll, ein 
finanzieller Bezugsrahmen im Sinne von 
Nummer 34 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die Verbesserung 
des Haushaltsverfahrens  eingeführt, ohne 
dass hierdurch die im Vertrag festgelegten 
Befugnisse der Haushaltsbehörde berührt 
werden.

(12) In dieser Entscheidung wird für die 
gesamte Laufzeit, für die eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden soll, ein 
indikativer finanzieller Bezugsrahmen im 
Sinne von Nummer 34 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. 
Mai 1999 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens  
eingeführt, ohne dass hierdurch die im 
Vertrag festgelegten Befugnisse der 
Haushaltsbehörde berührt werden.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Artikel 5 Absatz 1

1. Der finanzielle Bezugsrahmen für die 
Durchführung der Maßnahmen, für die 
eine finanzielle Unterstützung gewährt 
wird, beläuft sich für den Zeitraum 2004 
bis 2005 auf 70 Mio. Euro. Die jährlichen 
Mittel werden von der Haushaltsbehörde 
innerhalb der Grenzen der Finanziellen 
Vorausschau bewilligt.

1. Der indikative finanzielle Bezugsrahmen 
für die Durchführung der Maßnahmen, für 
die eine finanzielle Unterstützung gewährt 
wird, beläuft sich für den Zeitraum 2004 
bis 2005 auf 70 Mio. Euro. Die jährlichen 
Mittel werden von der Haushaltsbehörde 
innerhalb der Obergrenze von Rubrik 5 
der Finanziellen Vorausschau in der für 
das Jahr 2005 angepassten Form 
bewilligt.


